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RS OGH 1964/10/21 3Ob118/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1964

Norm

EO §251 Z1

Rechtssatz

Dem Verp2ichteten sind nur jene Gegenstände zu belassen, die zur Fortführung eines bescheidenen Haushaltes zur

Sicherung der natürlichen Existenzbedingungen gehören, soferne der erzielbare Erlös unbedeutend ist. In einer

Parterrewohnung gehören Vorhände zu den zur Haushaltsführung enentbehrlichen Gegenständen.
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